
AG_VERSICHERUNGSGERICHT VBE.2023.347 vom 29.
Januar 2024
Ag Versicherungsgericht, 2024-01-29, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ag_versicherungsgericht_VBE.2023.347

FR: AG_VERSICHERUNGSGERICHT VBE.2023.347 du 29 janvier 2024

IT: AG_VERSICHERUNGSGERICHT VBE.2023.347 del 29 gennaio 2024

Erwägungen

E. 3
Kammer Die Präsidentin: Die Gerichtsschreiberin: Gössi Reisinger

E. 3.1
Gemäss Art. 69 Abs. 1bis IVG ist das Verfahren kostenpflichtig. Die Kosten werden nach
dem Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert im Rahmen von Fr. 200.00 bis Fr.
1'000.00 festgesetzt. Für das vorliegende Verfahren betragen diese Fr. 400.00. Sie sind
gemäss dem Verfahrens- ausgang dem Beschwerdeführer aufzuerlegen.

E. 3.2
Dem Beschwerdeführer steht nach dem Ausgang des Verfahrens (Art. 61 lit. g ATSG) und
der Beschwerdegegnerin aufgrund ihrer Stellung als So- zialversicherungsträgerin (BGE
126 V 143 E. 4 S. 149 ff.) kein Anspruch auf Parteientschädigung zu. Das
Versicherungsgericht erkennt: 1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten. 2. Die
Verfahrenskosten von Fr. 400.00 werden dem Beschwerdeführer auf- erlegt.
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